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Wir würden uns freuen, Sie auf dieser Veranstaltung im neuen Ambiente 
begrüssen zu können. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. 
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Höhere Leistungen für die Pflege 
 
Sachliche, finanzielle und personelle Hilfen der Pflegeversicherung / Krankenkassen sind 
Ansprechpartner 
 
Am 1. Juli 2008 wurden erstmals seit Bestehen der am 1. Januar 1995 eingeführten 
Pflegeversicherung die Pflegeleistungen erhöht und bis 2012 stufenweise angehoben. 
Gleichzeitig werden die Betreuungsleistungen speziell für demenziell erkrankte und behinderte 
Menschen ausgebaut. Die Pflegeberatung soll durch Pflegestützpunkte wohnortnah organisiert 
werden, außerdem sollen die Heime häufiger und unangemeldet geprüft werden. 
Wie wichtig die Pflegeversicherung in unserer älter werdenden Gesellschaft ist, zeigen die 
zahlreichen Diskussionen um die Reform der Sozialsysteme. Seit dem 1. Januar 1995 besteht in 
der Pflegeversicherung  Versicherungs- und Beitragspflicht. Nach dem Willen des Gesetzgebers 
soll die Pflegeversicherung eine spürbare finanzielle Unterstützung bei der Pflege von 
hilfsbedürftigen Personen sein. Pflegebedürftige, die in ihrem eigenen oder einem anderen 
Haushalt, in den sie aufgenommen sind, gepflegt werden, erhalten Grundpflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). Sie wird durch geeignete 
Pflegekräfte durchgeführt und von den Pflegekassen bis zu bestimmten Höchstbeträgen 
übernommen. Die Höchstbeträge sind den Pflegestufen zugeordnet: 

• Pflegestufe I �  erhebliche Pflegebedürftigkeit 
• Pflegestufe II �  Schwerpflegebedürftige 
• Pflegestufe III �  Schwerstpflegebedürftige 

Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit und die Einteilung in Pflegestufen werden vom 
Medizinischen Dienst (MDK) der Krankenversicherung vorgenommen.  
Die Leistungen für die häusliche Pflege ergeben sich aus der folgenden Tabelle, wobei unter 
monatlichen Sachleistungen (Spalte 1) das Bezahlen einer professionellen Hilfe zu verstehen ist. 
Beschafft sich der Pflegebedürftige die Pflegehilfe selbst oder übernehmen Angehörige dies, so 
werden die Geldleistungen (Spalte 2) gezahlt. Die Pflegeleistungen und das Pflegegeld können 
auch miteinander kombiniert werden. 
 
Auch Urlaub oder Krankheit der pflegenden Person sollte kein Hindernisgrund sein, denn pro 
Kalenderjahr übernimmt die Pflegekasse für vier Wochen die Kosten für eine Ersatzkraft. Die 
Aufwendungen dürfen im Einzelfall bis zu 1.470 € im Kalenderjahr betragen. Für 
Schwerstpflegebedürftige stehen zur Vermeidung von Härtefällen weiterhin bis zu 1918 € 
monatlich zur Verfügung. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung müssen selbst getragen 
werden. 
Sollte der je nach Pflegeeinrichtung vereinbarte Pflegesatz die Obergrenzen der Pflegekasse 
überschreiten, so kann das Heim den Mehraufwand dem Pflegebedürftigen, den Angehörigen 
oder dem Sozialhilfeträger in Rechnung stellen, da kein Pflegeheim gezwungen werden kann, 
seine Leistungen unterhalb der eigenen ,,Gestehungskosten" anzubieten. Die derzeitigen Heim-
kosten für Pflegebedürftige liegen bei rund 2300 € im Monat. Durch die Pflegekasse werden bis 
zu 1470 €, unter Umständen sogar bis 1918€, abgedeckt. Rechnet man die Investitions-förderung 
der Länder von 25 bis 300 €  ebenso hinzu, wie die durchschnittliche Standardrente (987 € 
monatlich), so kann ein solcher ,,Durchschnittsrentner" Pflegesätze von über 2556 € 
einschließlich der enthaltenen Kosten für Unterkunft und Verpflegung bestreiten. 
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Auf Nachweis werden den nahen Angehörigen (Geldleistungen) notwendige Aufwendungen 
(Verdienstausfall, Fahrtkosten usw.) bis zum Höchstbetrag für Sachleistungen erstattet.  
 
 
Wenn jemand in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben möchte, aber fürs Einkaufen, für die 
Hausarbeit, fürs Essen oder seine Pflege  Hilfe braucht, kann er mittlerweile auf eine breite 
Palette von Hilfsdiensten zurückgreifen. Ambulante Dienste, so die Oberbezeichnung für 
Sozialstationen, privatgewerbliche Pflegedienste und mobile soziale Dienste unterstützen, wenn 
Hilfe und Pflege in der häuslichen Umgebung gebraucht werden. 
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Die Definition der drei Pflegestufen  
 
Es müssen genau festgelegte Kriterien erfüllt sein. Leistungen aus der Pflegeversicherung 
können alle Versicherten beanspruchen, die pflegebedürftig sind. Hierbei hat der Gesetzgeber 
den Begriff ,,Pflegebedürftigkeit" genau festgelegt. Danach gelten Menschen als pflegebedürftig, 
die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung in 
erheblichem Maße Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
im Ablauf des täglichen Lebens benötigen. 
 
Dazu gehören: 
 

Körperpflege 
 

Mobilität  
 

• Waschen 
• Duschen 
• Baden 
• Zahnpflege 
• Kämmen 
• Rasieren 
• Darm- und/oder  
  Blasenentleerung 

• Selbständiges Aufstehen und  
   Zubettgehen 
• An- und Auskleiden 
• Gehen 
• Stehen 
• Treppensteigen 
• Verlassen und Wiederaufsu- 
   chen der Wohnung 

 
Ernährung  

 

 
Häusl. Versorgung  

 
• Mundgerechte Zubereitung 
  oder 
• Aufnahme der Nahrung 

 

• Einkaufen 
• Kochen 
• Reinigen der Wohnung 
• Spülen 
• Wechseln und Waschen der 
   Kleidung und Wäsche 
• Beheizen der Wohnung 

 
 
Pflegestufe I: Erheblich pflegebedürftig  

Hilfebedarf mindestens einmal täglich für zwei Verrichtungen aus den genannten Bereichen und 
im Tagesdurchschnitt mindestens 90 Minuten, davon mehr als 45 Minuten pflegerische Hilfe. 
 
Pflegestufe II:  Schwerpflegebedürftig  
Hilfebedarf mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten, und im Tagesdurchschnitt 
mindestens drei Stunden, davon mindestens zwei Stunden pflegerische Hilfe. 
 
Pflegestufe III: Schwerstpflegebedürftig  
Hilfebedarf bei Tag und Nacht, also rund um die Uhr, und im Tagesdurchschnitt mindestens fünf 
Stunden, davon mindestens vier Stunden pflegerischer Hilfe. 
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Verbesserung für Demenzerkrankte  - Gesetzgeber setzte Verbesserungen durch  

 

Für Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alltagskompetenz hatte der Gesetzgeber bereits zum 1. 
Januar 2002 Verbesserungen bei der häuslichen Versorgung eingeführt. Solche Pflegebedürftige 
können seitdem zusätzlich für Betreuungsleistungen bis zu 460 € pro Jahr von der Pflegekasse 
erhalten. Dieser zusätzliche Leistungsbetrag wird mit der jetzigen Pflegereform ausgebaut.  
 
Ab 1. Juli 2008 werden je nach Betreuungsbedarf ein Grundbetrag und ein erhöhter Betrag 
eingeführt. Der Betreuungsbetrag steigt von bisher 460 € jährlich auf bis zu 100 € monatlich 
(Grundbetrag) bzw. 200 € monatlich (erhöhter Betrag), also auf 1.200 € bzw. 2.400 € jährlich. 
Personen mit einem vergleichsweise geringeren allgemeinen Betreuungsaufwand erhalten den 
Grundbetrag. Personen mit einem im Verhältnis dazu höheren allgemeinen Betreuungsbedarf 
bekommen den erhöhten Betrag.  
 
Es wurden aber nicht nur die Beträge angehoben. Eine wesentliche Verbesserung besteht darin, 
dass diese Leistungen künftig auch Personen zu Gute kommen, die noch nicht die 
Voraussetzungen für eine Einstufung in die Pflegestufe I erfüllen. Betreuungsbedürftige der so 
genannten „Pflegestufe 0“ haben also ebenfalls einen Anspruch auf diese zusätzliche 
Betreuungsleistung.  
 
Auch das Leistungsangebot in Heimen wird durch gesonderte Angebote für demenziell erkrankte 
Pflegebedürftige verbessert. In vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen kann 
zusätzliches Betreuungspersonal für Heimbewohner mit erheblichem allgemeinem 
Betreuungsbedarf eingesetzt werden. Diese Kosten werden durch die gesetzlichen und privaten 
Pflegekassen voll finanziert. Pflegebedürftige und Sozialhilfeträger werden nicht belastet. Für 
rund 25 demenziell erkrankte Heimbewohner soll eine Betreuungskraft vorgesehen werden. 
 
So wird neben der Verbesserung der Betreuung demenziell erkrankter Pflegebedürftiger im 
ambulanten Bereich auch die Betreuung demenziell erkrankter Pflegeheimbewohner deutlich 
verbessert. 



S e n i o r e n  -  S e r v i c e  
Gutmann   

G  
    
� � ��������� � 	
��� � � ��

��������� � 
 �������
����������� � � ���	����������� �

� ������
��� �� ��
�	��� � � ��� ��� 	
�������� � ������ �

� 	 � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

�

Die Arten der Pflege im Überblick  
 
Das Hilfsangebot ist auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt und kann individuell 
angepasst werden 

Nach dem Krankenhaus  
Eine schwierige Situation ist für viele, vor allem alleinstehende Personen, die Entlassung aus 
dem Krankenhaus, wenn die Gesundheit noch nicht wieder vollkommen hergestellt ist, aber auch 
daheim niemand helfend eingreifen könnte. In solchen Situationen besteht Hoffnung auf 
institutionelle Hilfe. Die Sozialdienste des Krankenhauses  können  in diesen Fällen weiterhelfen. 
Eventuelle Dienste können unter anderem von der Pflegeversicherung, den Krankenkassen oder 
eventuell vom Sozialamt bezahlt werden. Viele Menschen kennen die Krankenhaus-
Sozialdienste nicht, häufig wird die Hilfe auch in Feuerwehraktionen kurz vor der Entlassung in 
Anspruch genommen. Dann lassen sich jedoch viele Probleme nicht mehr rechtzeitig lösen, so 
dass man besser selbst oder ein Vertrauter so früh wie möglich Kontakt aufnimmt. 

Pflege auf kurze Zeit - Kurzzeitpflege 
Unter dem Begriff der ,,Kurzzeitpflege" verbirgt sich eine vorübergehende, meist auf vier Wochen 
begrenzte Pflege auf Zeit. Für den Bedarf kann es eine Fülle von Gründen geben, die häufigsten 
sind die Abwesenheit oder Erkrankung der pflegenden Angehörigen, vorübergehender Bedarf 
nach einem Krankenhausaufenthalt oder während einer schweren Erkrankung. In den meisten 
Alten- und Pflegeheimen im Kreis Neuss gibt es dafür vereinzelte ,,Ferienplätze".  Daneben 
werden im Rahmen der Schaffung weiterer Heimplätze auch Kurzzeitpflegeplätze in größerem 
Umfang geschaffen. Eine aktuelle Übersicht kann beim Kreis Neuss  erfragt werden. Weitere 
Informationen geben Sozialstationen, Sozialamt, Krankenhaus-Sozialdienst, Pflege-/ 
Krankenkasse oder auch private Anbieter. 
 
Leistungen der Kurzzeitpflege  

Bei der Kurzzeitpflege erhöhen sich die Leistungen. Bisher lag die Grenze bei 1.432 € pro Jahr. 
Ab dem 1. Juli 2008 gelten – wie bei der Verhinderungspflege – 1.470 €, ab 2010 1.510 € und ab 
2012 1.550 €. 
Im Rahmen des bisher schon bestehenden Anspruchs auf Kurzzeitpflege wird ein spezieller 
Anspruch auf Kurzzeitpflege für Kinder in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder anderen 
geeigneten Einrichtungen eingeführt. Pflegebedürftige Kinder können künftig nicht nur in 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen (häufig Einrichtungen der Altenpflege), sondern auch in 
anderen Einrichtungen betreut werden, die besser auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind. So 
werden Versorgungslücken und Engpässe für Kinder beseitigt. 

Angehörige entlasten – Verhinderungspflege nach § 3 9 SGB XI 
Im Rahmen der so genannten Verhinderungspflege kann die Pflegekasse eine notwendige 
Ersatzpflege bezahlen, wenn pflegende Angehörige wegen Urlaubs oder bspw. wegen Krankheit 
die Pflege nicht weiterführen können. Dieser Anspruch besteht für längstens vier Wochen im 
Jahr. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Leistung ist bislang, dass die Pflegeperson 
mindestens seit zwölf Monaten die Pflege übernommen hat. Diese Wartezeit wird von bisher 
zwölf auf sechs Monate verkürzt. Die pflegenden Angehörigen können schneller durch die 
Möglichkeit einer Auszeit profitieren. Zudem werden künftig für die Dauer des Erholungsurlaubs 
der Pflegeperson von der Pflegekasse die Rentenversicherungsbeiträge für die Pflegeperson 
weitergezahlt. 
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Kosten vollstationäre Pflege 
 
 
Ein Pflegeplatz in der höchsten Stufe  ����  kostet im Schnitt 2.766 Euro im Monat 
 
 
Statistisch gesehen sind Nordrhein-Westfalen und Hamburg am teuersten 
 
Wie das Statistische Bundesamt ermittelt hat, mussten Pflegebedürftige für einen Heimplatz in 
der höchsten Pflegeklasse III Ende 2007 durchschnittlich 2.766 Euro im Monat zahlen. 
 
Das ist fast doppelt soviel wie der von der Pflegeversicherung erstattete Höchstsatz. 
 
Für die Pflegeklasse II kassierten die Heime demnach im Schnitt 2.341 Euro und für die 
niedrigsten Pflegeklasse I noch 1.915 Euro. Die Pflegeversicherung zahlt dagegen für 
vollstationäre Dauerpflege zurzeit monatlich in der Stufe III 1.470 Euro, in der Stufe II 1.279 Euro 
und in der Stufe I 1.023 Euro. Darüber hinausgehende Kosten müssen die Heimbewohner selbst 
zahlen oder über Sozialleistungen, wie die Sozialhilfe, tragen. 
 
Am teuersten war 2007 ein Pflegeplatz der Stufe III in Nord-rhein-Westfalen (3.131 Euro) und 
Hamburg (3.040 Euro), während die Vergütung in den neuen Ländern unter dem Durchschnitt 
lag. So kostete ein Pflegeplatz der höchsten Stufe in Sachsen-Anhalt im Schnitt 2.250 Euro 
monatlich und in Sachsen 2.280 Euro.  
 
Zusätzlich zu den Ausgaben für Pflege, Unterkunft und Verpflegung können den Bewohnern 
noch weitere Kosten in Rechnung gestellt werden, vor allem für gesonderte Investitionen. Diese 
werden in der Pflegestatistik nicht erfasst. Diese zusätzlich in Rechnung gestellten 
Investitionskosten belaufen sich im Schnitt auf etwa 367 Euro im Monat. 
 
 
Fast jeder Zweite wird pflegebedürftig 
 
Jeder Zweite muss damit rechnen, im Laufe seines Lebens pflegebedürftig zu werden. Das geht 
aus einem veröffentlichten aktuellen Pflegereport der Gmünder Ersatzkasse (GEK) hervor. Von 
den Männern, die 2008 starben, benötigten 42 Prozent regelmäßig Hilfe von anderen, bei den 
Frauen waren es sogar 60 Prozent.  
Allerdings altern die Deutschen gesünder: Das Risiko, im Alter pflegebedürftig zu werden, sank 
zwischen 2000 und 2008 bei Männern jährlich leicht um ein Prozent und bei Frauen um 3,6 
Prozent. Dass dennoch die Zahl der Pflegebedürftigen auf zuletzt 2,4 Millionen gestiegen ist, liegt 
den Angaben zufolge daran, dass die Zahl alter Menschen insgesamt deutlich zugenommen hat.  
Die statistische Auswertung ergab, dass ein 60-jähriger Mann von durchschnittlich 20,7 Jahren 
verbleibender Lebenserwartung 1,2 Jahre in Pflegebedürftigkeit verbringt. Eine 60-jährige Frau 
ist während ihrer restlichen Lebenserwartung von 24,6 Jahren im Durchschnitt rund zweieinhalb 
Jahre auf Pflege angewiesen.    



S e n i o r e n  -  S e r v i c e  
Gutmann   

G  
    
� � ��������� � 	
��� � � ��

��������� � 
 �������
����������� � � ���	����������� �

� ������
��� �� ��
�	��� � � ��� ��� 	
�������� � ������ �

� 	 � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

�

 
Die Heimentgelte liegen laut der Untersuchung eines Wissenschaftlerteams um Heinz Rothgang 
von der Uni Bremen im Westen höher als im Osten – obwohl die Leistungen aus der 
Pflegeversicherung bundesweit einheitlich sind. Auch die ambulanten Entgelte variieren 
erheblich: So liegt etwa die Preisspanne für das „Zubereiten einer warmen Mahlzeit“ zwischen 
7,39 Euro in Nordrhein-Westfalen und 20,90 Euro in Baden-Württemberg. Die „große 
Morgentoilette“ kostet in Thüringen 15,75 Euro, in Hessen 32,16 Euro.  
 
Bei der fachärztlichen Versorgung stellten die Autoren der Studie auffällige Unterschiede 
zwischen Städten und ländlichen Gegenden fest. „Im ländlichen Raum sind die Verordnungsraten 
von Psycholeptika und Antidepressiva signifikant höher als in fachärztlich gut ausgestatteten 
städtischen Räumen“, erläuterte Rothgang. „Wir sehen darin ein Indiz für die Überforderung von 
Hausärzten beziehungsweise eine fachärztliche Unterversorgung in ländlichen Gebieten.“  
Dem Statistischen Bundesamt zufolge wird der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung in den 
kommenden beiden Jahrzehnten deutlich steigen. Heute sind 20 Prozent der Bevölkerung 65 
Jahre oder älter.  
 
„Im Jahr 2060 wird dann jeder Dritte mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben – jeder Siebte 
wird sogar 80 Jahre oder älter sein“, sagte der Präsident des Statistischen Bundesamtes , 
Roderich Egeler in Wiesbaden. 
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Wohnformen 
 
Betreutes-/barrierefreies Wohnen 
 
 
Barrierefreies Wohnen  
 
Im Mittelpunkt dieser Wohnform steht die Selbständigkeit. Jeder Bürger soll alles in seinem 
Lebensraum - der barrierefrei gestaltet wurde - betreten, befahren und selbständig, unabhängig 
sowie weitestgehend ohne fremde Hilfe sicher benutzen können. 
 
Daher bieten wir unseren Kunden, die im Alter selbständig wohnen möchten, sehr häufig diese 
Wohnform an. 
 
Die Preise der barrierfreien Wohnungen liegen zurzeit ca. 20 – 30 % über den normalen 
Mietpreisen und beinhalten in der Regel keine Betreuungspauschale. 
 
 
Betreutes Wohnen  

Das Angebot für Betreutes und Service Wohnen ist groß und die angebotenen Leistungen und 
Preise sind sehr unterschiedlich. Aufgrund unserer Datenbank kann Gutmann Senioren-Service 
durch einen Leistungsvergleich die für Sie optimale Wohnform mit den von Ihnen gewünschten 
Angeboten - zu Ihrem Budget passend - auswählen. 

Diese Wohnform garantiert ein hohes Maß an Selbstständigkeit mit eigener Küche, Wohn- und 
Schlafzimmer. Sie mieten eine abgeschlossene, barrierefreie Wohnung, in der Sie Ihren eigenen 
Haushalt weiter führen. Wichtig ist ein Hausnotruf, der Sie mit der Zentrale des Hauses oder 
einem Hausnotruf bzw. ambulantem Dienst verbindet. Ihre Wohnung können Sie mit Ihren 
eigenen Möbeln einrichten. 

Sie zahlen im Regelfall Miete, Nebenkosten und eine Betreuungspauschale oder einen 
sogenannten Pensionspreis. In der Betreuungspauschale sollte als Grundleistung u.a. ein 
Hausnotruf und eine regelmäßige Sozialberatung sein. Ein Hausmeister und ein ambulanter 
Dienst sollten telefonisch erreichbar sein und gehören zum Standard einer betreuten 
Wohnanlage. Die sogenannten Wahlleistungen können Sie bei Bedarf abrufen, wie z.B. 
ambulante Pflege, Mahlzeiten, Reinigung der Wohnung oder Einkaufservice. In einem 
Leistungsverzeichnis ist geregelt, welche Leistungen zu welchen Preisen abrufbar sind. Generell 
müssen alle diese Leistungen vom Mieter bezahlt werden. 

Aufgrund unserer Datenbank und der persönlichen Kenntnisse von den einzelnen Wohnanlagen 
können wir Sie sehr individuell beraten, wenn Sie unseren Fragebogen für Betreutes- und 
Service Wohnen genau ausfüllen. 

Eine bundesweite Vermittlung ist gerne nach schriftlicher Beauftragung von Gutmann Senioren-
Service möglich. 
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Ambulant betreute Haus- und Wohngemeinschaften für demente Bewohner /Mieter  

In  Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz stehen das Selbstbestimmungsrecht und die möglichst 
weitgehende Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit im Mittelpunkt. Die Bewohner sind Mieter,  mit allen 
Rechten und Pflichten. Bis zu zwölf Personen leben in einem gemeinschaftlichen, aber selbstbestimmten 
Umfeld. Alle Bewohner haben einen eigenen Schlafbereich. Eine große Wohnküche ist das Zentrum der 
ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Die Bäder werden gemeinschaftlich genutzt. Die Bewohner und 
ihre Angehörigen oder rechtlichen Betreuer werden entsprechend ihren Möglichkeiten, Wünschen und 
Bedürfnissen in die Organisation des Haushalts integriert. 

Der Aufenthalt in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft setzt voraus, dass engagierte Angehörige 
oder rechtliche Betreuer ihr Wahlrecht in Bezug auf den Pflegeanbieter verantwortungsbewusst 
wahrnehmen. Das beauftragte Pflegeteam ist dauerhaft in der Wohngemeinschaft tätig. Die Arbeitszeiten 
des Pflegeteams sind variabel und werden bei Einzug oder Auszug von Bewohnern angepasst. Die Kosten 
für das Einzelzimmer und das Essensgeld sind von dem Bewohner selbst zu zahlen. Es besteht die 
Möglichkeit für Bewohner mit der Pflegestufe 2 oder 3 gegenüber Altenpflegeheimen pro Monat bis zu 
1.500 € bis ca. 18.000 € pro Jahr zu sparen. 

 

Mehrgenerationenhaus  

In Mehrgenerationenhäusern leben Jung und Alt zusammen unter einem Dach. Die Wohnform des 
Mehrgenerationenhauses ist eine Alternative zu dem Leben in einem Altenheim. Die Betreuung der 
Senioren wird im freundschaftlichen Miteinander der zusammenlebenden Generationen gesichert. 

In vielen deutschen Städten gibt es bereits Mehrgenerationenhäuser. Bestandsimmobilien und auch 
Neubauprojekte werden so gestaltet, dass jeder Bewohner genügend Platz für seine Privatsphäre findet, 
es aber auch großzügige Gemeinschaftsräume gibt. Durch das tägliche Miteinander zwischen den 
Senioren und den jüngeren Mitbewohnern, gibt es viele Situation, in denen die Bewohner sich gegenseitig 
helfen können. Das Mehrgenerationenhaus zeichnet sich durch seinen sympathischen Großfamilien-
Charakter aus, wobei die Bewohner oft in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen.  

Eine generationenübergreifende  Haus- oder Wohngemeinschaft, wird als langfristig angelegte Lebensform 
für das freiwillige Zusammenleben mehrerer unabhängiger und verschieden alter Personen in einer sehr 
großen Wohnung oder einem Haus gewählt. Es handelt sich dabei in der Regel um mindestens zwei 
separate Wohneinheiten. Allgemeine Räume wie Bad, Sauna, Gemeinschaftsküche, Hobbyräume, Atelier, 
Gästezimmer, evtl. Wohnzimmer und Gartenflächen werden dabei nach vereinbarten Regeln gemeinsam 
genutzt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter Seniorentelefon-Nr. 221-27400
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Wohnstift, Senioren-Residenzen  

Seniorenresidenzen und Wohnstifte bieten ein Betreutes bzw. Service Wohnen auf hohem 
Niveau mit einem vielfältigen Dienstleistungsangebot an, das mit einem 5-Sterne-Hotel 
vergleichbar ist. Es werden barrierefreie Apartments und Wohnungen in verschiedenen Größen 
zur Vermietung oder zum Eigentumserwerb angeboten. Die Unterschiede zwischen 
Seniorenresidenzen und Wohnstiften sind oft sehr fließend, da es keine eindeutigen und 
typischen Merkmale für das gehobene Wohnen mit Pflege im Alter gibt. 

Hier hilft Ihnen der Sachverständige Gottfried Gutmann mit seinem Fachwissen und seiner 
langjährigen Erfahrung. Der Gutmann Senioren-Service verfügt über eine Datenbank mit den 
verschiedenen Wohnstiften und Seniorenresidenzen. Nach einem persönlichen 
Beratungsgespräch mit Ihnen und Ihren Angehörigen erhalten Sie Angebote, die auf Ihre 
Wünsche abgestimmt sind. 

Die Residenzen und Wohnstifte liegen meist in repräsentativen, zentralen Lagen mit einem sehr 
gehobenen, individuellen Raumprogramm, dass verschiedene Wohnungsgrundrisse beinhalten 
sollte. 

Eine dementsprechende Ausstattung wie z.B. Schwimmbad, Sauna, kulturelle Veranstaltungen, 
Restaurant, Cafeteria und andere Freizeiteinrichtungen sollten selbstverständlich sein. 

Die pflegerischen Leistungen im Wohnbereich werden bei Bedarf von einem ambulanten 
Pflegedienst erbracht. Bei einer intensiven Pflegebedürftigkeit werden Kurzzeit- und Dauerpflege 
als zusätzliches Angebot vorgehalten. 

Durch unseren persönlichen Kontakt zu den Leitungskräften der Residenzen und Wohnstifte sind 
wir sehr schnell in der Lage, die für Sie geeignete Wohnform zu finden. 

Aufgrund unserer Datenbank und der persönlichen Kenntnisse der einzelnen Wohnstifte und 
Seniorenresidenzen können wir Sie sehr individuell beraten, wenn Sie unseren Fragebogen für 
Betreutes- und Service Wohnen genau ausfüllen. 

 
Seniorenhotels  
 
Hier können Senioren den gesamten Service und die Annehmlichkeiten eines Hotels in Anspruch 
nehmen. Sie wohnen in barrierefreien, komfortabel eingerichteten Apartments. Die pflegerische 
Betreuung wird durch ambulante Pflegedienste erbracht und kann bei einer ärztlichen 
Verordnung mit den Pflegekassen abgerechnet werden. (Innerhalb von 24 Std. organisiert der 
Gutmann Senioren-Service geeignete Plätze). 
 


